
In der Senatssitzung am 23. Juni 2026 beschlossene Antwort 

Anfrage L 12 
 
 
Anzahl und Bearbeitungsdauer bei Wiedereinreise von Menschen  
ohne deutsche Staatsangehörigkeit nach Bremen 
 
Anfrage der Abgeordneten Dariush Hassanpour, Nelson Janßen,  
Sofia Leonidakis und Fraktion Die Linke 
vom 3. Juni 2026 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. In wie vielen Fällen wurden seit 2023 Anträge auf Vorabzustimmung zur Wieder-
einreise und/oder Bitten um Stellungnahme durch deutsche Auslandsvertretungen zu 
Anträgen zur Wiedereinreise, durch das Migrationsamt oder das Bremerhavener Ord-
nungsamt bearbeitet, zum Beispiel, weil auf der Reise notwendige Dokumente verlo-
ren wurden? 
 
2. Wie lange war pro Jahr jeweils die mediane wie durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer und gab es signifikante Unterschiede je nachdem, aus welchen Ländern die 
Anträge kamen? 
 
3. In wie vielen Fällen wurde eine Vorabzustimmung zur Wiedereinreise von Perso-
nen, die ihren gewöhnlichen und rechtmäßigen Aufenthalt in Bremen hatten, ver-
sagt? 
 
 
Zu Frage 1: 
Der aufenthaltsrechtliche Begriff der „Vorabzustimmung“ ist in § 31 Absatz 3 der Auf-
enthaltsverordnung legaldefiniert. Er bezieht sich auf ein Visumsverfahren, bei dem 
die erstmalige Einreise in die Bundesrepublik zum Daueraufenthalt beabsichtigt ist.  

Die Frage zielt aber auf Fälle ab, in denen die Wiedereinreise aus dem Ausland nach 
Verlust der gültigen Reisedokumente erfolgen soll. In diesen Fällen entscheidet die 
Auslandsvertretung, ob ein neues Reisedokument ausgestellt wird. Es handelt sich 
aber nicht um ein Visumsverfahren. 

Ist für die Auslandsvertretung anhand der vorhandenen Daten des Ausländerzentral-
registers nicht sichergestellt, dass ein Recht auf Wiedereinreise nach Deutschland 
besteht, wird gelegentlich der Kontakt zu der zuständigen Ausländerbehörde ge-
sucht, um das bestehende Aufenthaltsrecht zu bestätigen.  

Die Ausländerbehörde wird in diesen Fällen in der Regel zurückmelden, dass keine 
Bedenken gegen die Wiedereinreise bestehen.  

Anfragen dieser Art und die entsprechenden Antworten werden in keiner der drei bre-
mischen Ausländerbehörden statistisch erfasst. 

Zu Frage 2: 
Hierzu werden keine Daten vorgehalten. 

Zu Frage 3: 
Hierzu werden keine Daten vorgehalten. 
 




